
Bleiben Sie gut informiert !

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unverlangte Werbung (im Briefkasten, Faxgerät oder im E-Mailfach) ist lästig und ärgerlich. 

Um den Verbraucher zu schützen hat der Gesetzgeber festgelegt, dass die Zusendung von

Werbematerialien nicht ohne vorherige Zustimmung des Adressaten vollzogen werden darf. 

Diese Entscheidung begrüßt auch die Otto Richter GmbH.

Nachteil dieser neuen Gesetzgebung ist jedoch, dass  diese nicht nur das Versenden von Werbung,

sondern auch aller anderen wichtigen Informationsmaterialien untersagt.

Somit auch solche, von denen Sie bisher profitieren konnten.

Nutzen Sie Ihr Recht, immer gut informiert zu sein, damit Sie auch weiterhin aus unseren Informationen

und unserem Service Nutzen ziehen können. Um dies zu gewährleisten, benötigen wir allerdings Ihre

Einwilligung.

Wir garantieren Ihnen, Ihre Adresse nur für werbliche Informationen der Otto Richter GmbH zu

verwenden und diese nicht an Dritte weiterzugeben. Selbstverständlich steht Ihnen frei, Ihre

Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen uns gegenüber zu widerrufen.

Ich bin  damit einverstanden, über Produkte, Angebote und Neuigkeiten der 

� Otto Richter GbmH per Telefon, Brief oder E-Mail informiert zu werden. 

Ich bin nicht damit einverstanden, über Produkte, Angebote, Seminare und Neuigkeiten

� der Otto Richter GbmH per Telefon, Brief oder E-Mail informiert zu werden. Ich wünsche 

derartige Werbung nicht.

� komplett (Telefon, E-Mail, Brief), 

� per Telefon Tel.: _________________________________________ 

� per E-Mail          E-Mail: _________________________________________

� per Brief 

Firma (Stempel): _________________________________________

Vor-/ Nachname: _________________________________________

Straße/ Nummer: _________________________________________

PLZ/ Ort: _________________________________________

Datum/ Unterschrift: _________________________________________

Bitte senden Sie uns Ihre Antwort per Fax: 030/65 66 11 12 , E-Mail: snadolny@otto-richter.de oder

schriftlich an die Otto Richter GmbH, Seelenbinderstraße 80, 12555 Berlin. 

Im Folgenden finden Sie den betreffenden Artikel 7 aus dem Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb.



Bleiben Sie gut informiert !

Bundesrepublik Deutschland 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Gesetz vom 03.07.2004 (BGBl. I S. 1414)

zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2413) m.W.v. 04.08.2009

Stand: 31.10.2009 aufgrund Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2355) 

§ 7 Unzumutbare Belästigungen1

(1) Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird, ist unzulässig. Dies
gilt insbesondere für Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der angesprochene Marktteilnehmer diese Werbung nicht
wünscht.
(2) Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen 

1.
bei Werbung unter Verwendung eines in den Nummern 2 und 3 nicht aufgeführten, für den Fernabsatz
geeigneten Mittels der kommerziellen Kommunikation, durch die ein Verbraucher hartnäckig
angesprochen wird, obwohl er dies erkennbar nicht wünscht;

2.
bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbraucher ohne dessen vorherige
ausdrückliche Einwilligung oder gegenüber einem sonstigen Marktteilnehmer ohne dessen zumindest
mutmaßliche Einwilligung,

3.
bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder
elektronischer Post, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt, oder

4.
bei Werbung mit einer Nachricht, bei der die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht
übermittelt wird, verschleiert oder verheimlicht wird oder bei der keine gültige Adresse vorhanden ist, an
die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung solcher Nachrichten richten kann, ohne dass
hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 3 ist eine unzumutbare Belästigung bei einer Werbung unter Verwendung
elektronischer Post nicht anzunehmen, wenn 

1.
ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden
dessen elektronische Postadresse erhalten hat,

2.
der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen
verwendet,

3.
der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und

4.
der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen
wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

1Quelle: Bundesministerium für Justiz http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__7.html (letzter Aufruf 16.01.2012)


